




f Römischer Mnig/ zu allen
, Weiten Mehrer dcß Reichs/ in
/ Germanien/zuWungam/Wö-
z heim / Dalmatien / Kroatien /
vnd Mclavonien / re. Wönig/

Anfant in Wspanien/ UrkMertzog zu Msterretch/
Mertzoz zu Uurgund / zu Maband / zu Utcycr/ zu
Märndten/zuWrain/zu Gützenburg/ zuMireemberg/
Wver-vnd Wider-Uchlcflen/Dürst zu Wchwaöen/
Warggraf/ destWeil. RömischenReichs/ zuUurgau/
vndWähren/ WberchndWdcrTaußnitz/ Gefürsteter/
Mrafzu Kabspurg / zu Ayrol/ zuUfirdt / zuWhyburg
vndzuMörh/rc. Hand-MrafinWlsaß/ Kerraufder
MndischenWarck/ zu Bortenau/ vndzu Malins/re.
Bekennen öffentlich mit disemBrieff/ und thun kund allermanni-
glich/daßvnsdieEhrwürdigen/Edlen/Ehrsamen/Geistlichen unser
!iedenZindächtigenvndgetreuenN.ein Ehrsame unser Landschafft/
vnserS Fürstenthums Steyer/ der dreyer Stand von Pmlaten/
Herren - Stand / vnd vom Adel / vnterthäniglich angeruffen vnd
gebetkenhaben/daßWir ihnen dasBerg-Recht-Büchel daffelbem
Steyer / so mit vnserm Vorwiffen / vnd gnädigen Bewillung/
von neuem berathschlagt aufgericht/ vnd vnS schrifftlichen für-
bracht worden ist / als Regierender Herr vnd Lands-Fürst / zu

conürmiren / vnd zu bestetten gnädiglich berührten. Und
laut dasselbe Berg-Rechr-Büchel von Wortzu

Wort also r

Anfang--



l.
Nfanglichen sollen alle Bergthäding im Land
Steyer/ zwischen Ostern vnd Pfingsten / jähr-
lich besessen werden / an den O rthen da es von

MMljAM Alter herkomen/ vnd an sondern Eehaffke Noth/
an kein anderes Orth gewendet werden / barzu
soll ein jeder Berg - Herr solches Recht besetzen
iE seinen Bergholden / so er aber nicht so vil

Bergholden hat/mag eraußandern Bergen Vergholden nehmen/
vnd das Bergthäding besitzen.

II.
Item e§ soll ein jeder Berg-Herr/ denen so vmb Erb zu klagen ha-

ben/allweg imZahrRecht ergehen lassen ihm schrifftlich oder münd¬
lich Fürbotkthun/ vnd ihn daö zu ewer jeden Zeit nicht verziehen/
sondern fürderlich Recht ergehen lassen/ danndtse Recht nicht Ver'
Zug leyden mögen. !ll.
Item welcher da kombt zu demBergthäding - soll ihr jeglicher sein

Wehr von ihm thun/wo aber einer ein Wehr hätte / so soll er die
Nicht mißbrauchen/ auch sichmitWorten gebürlich halten/ noch der-
halb einigerley Unzucht treiben / vnd nicht Ursach geben zu Auf¬
ruhr/ woabereiner darwiderthät/ vnd sich mit Worten vnd in an¬
der Weeg vngebührlich hielt? soll gestraffet werden vmb zwepvnd
sibentzigPfenmngz Zucket aber einer cm Wehr/solle die Straf sein
em Marck Pfenning. Und so einer einschläget/ soll die Straff
seyn zwey Marck Pfenning/ vnd nichts weniger dem Beleydigten/
seine Schäden vnd Forderung Vorbehalten seyn.

ILemessollemjeglicherindererften Instantz/vor seinem ordent-
sichen Gmcht/wievonAlterherkommen/alleSachen/so das Berg-
Recht berühret/ fürgenommen vnd gehandlet werden.

Wo aber der Berg-Herr einem Rechts - Verzug - das wissentlich
Wird/alsdannmag er dasselbe für deß Lands-Fürsten Kellermaister
bringen/vnd anzeigen/ der soll sich deß erkundigen/ wo es sich also
befindet/ vnd weißlich gemacht wird/ alsdann mag der Kellermai--
ster dieBilligkeit/ darinn handlen / dann es soll der Kellermaister kein
Fürbottaußgehen lasten.

Item so soll auch der Kellermaister / so ein Sach für ihn kommt/
die ermir Crkantnuß deß Rechten handlen solle / solchesRecht mit
Land- Leuchen vnd Burgern / so Berg - Recht haben / oder die be¬
sitzen/ vnd nach laut deß Berg-Buchödarinn handlen.

An



Vlt.
Andem Bergthäding soll man anzeigen / alle Gerechtigkeit / vnh

FreyhettdeßBerg-Recht/Angriff/Einlauff/ Frävel vndGewalt/
vonfrembdenLeuthen/ oder von wem solcher Frävel vnd Gewalt
beschehen / die Fravel vnd Buß melden/ vnd welcher Fravel vnd Ge¬
walt verschweigt / vnd nicht meldt/ der ist dem Berg - Herrn Zwey
vnd fibentzig Pfenning verfallen.

vm.
All vnrechteWeeg zu denWeingarken /vnd von denWeingarten/

die von Alter nicht gewöhnlich Herkommen seyn/ die sollen nachSt.
Matthias Lag im Fasching/ alle verbotten seyn. Welcher sich aber
solcher verbotten Weeg/ nach der gemeldtenZett/gebraucht/ soll dem
Berg-Herrn verfallen seyn/ zwey vnd sibentzig Pfenning.

1X.
Item so Noch an den Weegen zu den Bergen zu machen vnd zu

bessern seyn will soll denBerg-Genossen darzu verkünd/ vnd bey der
Buß vierzig Pfening denselben Weegmachen vnd bessern/ welcher
aber nicht kämb oder jemands ohn redlich Ursach schicket / oarvon
solle die Buß / von jeglichem versaumbten Tagwie obsteht genom¬
men werden. x.
Item man soll auch gemein Zaun vnd Friden/ bey denWeingar¬

ten an Fürhaubten/ vnd allenhalben wo es Noch ist/zu Stund nach
St.Matthias Tag machen/ verzäunen vnd befrieden / welcher das
schuldigwar zu thun/ vnd das verbräch/ der soll den Berg Herrn zu
Buß verfallen seyn/ zwey vnd sibentzig Pfenning / vnd den andern
so Schaden dadurch beschehen rst/ den Schaden ablegen.

XI.
Item es soll ein jeder Erb/ der vmb erblich Gerechtigkeit zu spre¬

chen hat/der soll das meldenm den Bergthäding/ vnd verlegen mit
einem Pfenning/thät er daö nicht / so ist man ihm kein Recht dar¬
über schuldig zu sprechen / oder zu besitzen/außgenommen er werde
dann auß guten gegründten Ursachen auß dem Land gewesen.

XU.
Itemwelcher aber ohne Wissen seines Grund Herrn oderObrig¬

keit noch ander redlich Ursach auß dem Land zeucht/ vnd seinemVat¬
ter sein Gütlnithilsst zu bauen/ der solt alsdann dasselbe» Erbtheil
versiegen seyn/doch mag ihm Gnad gethan werden.
* xm.
Item welcher Wein / Most oder Traid/vil oder wenig / auß Ver^

bott auß dem Berg Recht ohn Urlaub eines Berg^Suppan führt/
soist alsdann der Fuhrman zwey vnd sibentzig Pfmingzu Buß ver¬
fallen/vnd der ander den Wein/ Most/ oder Traid dem Berg-Herm

A z ver/



verfallen/ woaber der Berg/Herr denWein/Most/ oder Traid/ auf
semen Gründen nicht bettetten mag/ alsdann mag er sein Völligkeit
aufden Weingarten oder Gründen haben vnd bekommen/ doch daß
dasselbe Verbots in vurzehen Tagen darnach gerechtfertigetwerde.

Item es soll em feder auf den Tag/oder auf welchen man das
Berg Recht oder Bergthading berusst / vnd besitzt/ persönlich seyn
bey demBergthading/ oder einen an seiner statt senden/ da seyn vnd
hören/ obderBerg-Herr/oderanderjemands/zuihmewas zu kla¬
gen oder zumelden hakt/ dann man nicht schuldig jeden besonder für-
zubieten/wer aber darzu nicht kombt oder sendet / der ist fällig dem
Berg-Herrn/ zwey vnd fibentzig Pfenning.

XV.
Item wer von einemWeingarten Most dient/ der soll dem Herrn

den Verlaß geben/vnd soll ihn nicht auß den Trestern geweren/vnd
soll den Most nicht in ein stinckendes A ssach giessen / noch den mit ei-
nigerleyZusatz falschcn/vnd soll den Most vonStund an antworten
also süssen / so er also schier ist mag r Er soll auch seinem Herrn ge-
Wehrn auß demWeingarten oa< von er ihme dient/wurd es ihm aber
in dem Weingarten nicht/ so muß er e§ anderstwv kauffen an E nden
da also guter Wein wachst/ als im Weingarten.

xvi.
Item es mag ein Berg - Genoß fein Berg - Recht/ zu St- Geor¬

gen Tag/es fty von Weingarten / Holtz oder Acker, mit lautcrn gu¬
ten Wein oder Geld/ wie von Alker Herkommen wohl bezahlen / wo
aber ein Berghold sein Berg- Recht in Most zum Lesen/ oder in lau¬
tern Wein zu St. Georgen - Tag/ oder dasGeld von Weingarten
Holtz/ oder Acker auch nicht bezahlet/ so soll er dasselb Berg - Recht/
zukünfftigen Lesen / darnach zweyfach bezahlen / vnd so er aber das
nicht thät / soll er alsdann das außstehend Berg-Recht / zu dem an¬
dern Lesen / abermahls zweyfach bezahlen/ vnd soll also für vnd für
geraitet werden. XVll.
Woaber ein Berghold seinen Berg-Herrn in z Zähren nach ein¬

ander das Berg-Rccht/als obgemeldk ist nie dienet so mag derBerg-
HerrmitErkantnuß derBerg-Genoffen sich deßWeingarten/Holtz/
oder Acker/ an vierdten Zahr wohl vnterstehen/ einziehen vnd Lesen.

XVUI.
Das Berg Recht ist ein jeder seinem Herrn pflichtig vnd schuldig

zu führen/alsferrereineöTagSbey der Sonnenschein gefarnjmag/
ohngefahr/ wie von Alter Herkommen ist.

X! X.
Ztem es ist vnd soll ein jeder Berg -- Herr oder Bergmaister/ vmb

sein Vorbott/ FaÜvndWend/ pfänden auf den Bergen nach dem
Berg-



Bergthäding/mag er aber Pfändnuß aufden Bergen vmb sein vor-
gemeldrForderung vnd Buß nicht gehaben/ io soll er einen Stecken
für die Stigel oder Eingang deßWeingarten schlagen/vndihm ver¬
bieten beyzwep vnd stbentzig Pfenning/ wann er oder jemand von
seinetwegen in den Weingarten vnd darauß gehet / als offt ist er
schuldig vnd fällig/ zwey vnd stbentzig Pfenning/ vnd wann daSden
Berg-Herrnverdreust /sosoll erihm ein Richkervnd fein Berg-Ge¬
noffen/ darüber dawider fetzen/ vnd ihne darauf fürfordern/ vnd
solch Buß vor den Raiten vnd Summiren lassen/ vnd stch dann deß
Erbs überwinden Hintz als lang daß er darüber bezahlt werde / vnd
solch Recht suchen mag der Herr/ oder sein Bergmaister an seiner
statt thun. X X.
Ztem alle die miteignemRucken im Berg-Rechten gesessen/ sollen

stchdaraufziehen/ vnd stch aufhueben/ vnd Güter setzen/ welche
aber darwider thäten/ mitdem soll es gehalten werden / wie es in der
Landshandvest begriffen ist/ außgenommen es wär dann das Berg-
Rechtzu Zinßgütern worden / wo aber auß demselben oder andern
Zmßgütern / widerumb cin Wemgarten gemacht wurde / alsdann
mag der Berg-Herr nach Crkantnus der Berg-Genossen/ein zim-
lich Berg-Recht daraufschlagen.

XXI.
Itemalle Vermächt/ Stifft/ Käuff/ oder Satz die auf Berg-

Rechtbeschehen/ die sollen mit deßBerg-Herrn oder seines Berg-
maiffersHand beschehen/ aufgeben/ leyhen vnd bestanden werden/
sonst hat das kein Krafft. Welcher aber das verbrech/ soll von dem
Berg-Herrn vmb ein Marck-Pfenning gebüft werden / vnd solche
Veränderung kein Krafft haben

XXII.
Itemwann ein Bergholdmit todt abgehet/vnd kein Erben läst/

foistdasselbig Erb dem Herrn mit Recht ledig worden/doch was
Rechtlicher Schulden daraufseyn / die sollen auß allem seinemGut
bezahlet werden/ so ferr stch erreichen mag.xxm.
ZtemwelcherBerggenoß seinHerrn sein Berg-Rechk/oderGrund

enrzeucht/vnd einem andern oder ihm selbst eignet/zusagtvnd gibt/
vnd so das außfündig wird / ist dasselb Erb seinem Berg - Herrn le¬
dig vnd verfallen. XXIV.
Item welcher einen Weingarten ein Jahr vngeschnitten läst/ der

ist dem Herrn mit Recht ein ander Jahr heimgefallen/ vnd welcher
aber ein Jahr in einem Weingarten das erst Hauen vor Pfingsten
nicht thät/ der ist dem Berg-Herrn verfallen/ ein Marck-Pfenning/
das ander Jahr zwey Marck - Pfenning / vnd das dritt Jahr den
Weingarten gar verfallen.
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XXV.
Jtemwann derBerg-HerroderBergmaistcr/ einem fürfordert/

vnd zum drittenmahl nicht kom^inFall drey Marck^Pfenning.

Item welcher Berghold seine Weingarten mit Gruben/vnd alltn
andern nothdürfftigen Weingart-Gebäu nicht wesentlich wie darzu
gehört/hält/ so soll der Berg-Herr solch sein Versaumnus dem Berg-
Helden anzeigen / vnd sic darüber erkennen lassen / ob solch sein Vcr-
saumbnuß zuNachtheil dcßGrundS/im Berg-Recht gelegen kombt/
so mag ihmder Berg-Herr gebieten denWeingatten nothdürfftiglich
zu bauen/ oder in einem halben Jahr zu verkauften / bey einem Fall
vrerMarck-Pfenning. Wo aber der Bcrghold dem auß Crutzig-
keit oder eignem Muthwillen nicht nachkam / alsdann mag der
Berg-Herr darumben erkennen vndschätzen laßen den in gleichem
Werth zu verkauften.

xxvil.
Itemwer vom Berg-Herrn oder Huebmaister ein Fürbott be¬

gehrt/ der soll darfür geben zwölff Pfenning/ vmb ein Gertchts-
Brieft/da nicht Haupt Urtl innen begriffen zwölff Pftnnmg/ vmb
ein Dingnuß sechlzig Pfenning/ vnd vmb ein Bchebnuß vier Schil-
lingPfenning/ doch wo die Sachso klein/ soll auch gleichmäßiger
Sach darvon genommen werden.

XXVIII.
Item so sich einer einesUrtl beschwert / vor dem Berg,Herrn oder

sein Bergmaister / der mag das von dem ersten vnd letzten Recht¬
sbrecher das HauptUrtl gleichwohl dingen/ für deß Lands - Fürsten
Kellermaister/ welcher sich aber deß Kellermatster Urtl beschwert /
der mag alsdann das berührter massen dingen / für den Lands-
Haubtmanw Lands Lands-Verweser/ vnd Vitzdomb in massen
solches Ihr Kayserl. Majestät bewilligt.

XXI X.
Item dieWändl vndFäll imBergtbäding die einemBerg,Herrn

oder Bergmaister verfallen feyn/bcy der Buß als hernach gescho¬
ben vmb ein jeglichen Artickel begriffen ist/ auch die Berg -Genossen
selbst gesagt/vnd zu recht gesprochen haben/ darumb daß sie ihr Erb
vnd Gut den Leib bester sicher haben mögen.

XXX.
Itemes soll keinem Klager noch Antworter der in Berg-Rechtö

Recht zu klagen/ oder zu antworten hat/ gestattet werden/daß er
sich einenRedner irren laß/sondern so er eines mangelt/ mag er am
Ring MS begehren/der soll ihm alsdann verschafftwerden.

xxxi. Item



Item welcher mit Vieh einem Schaden khut / in einenWeingar¬
ten oder Berg - Recht' der ist den Schaden wider schuldig zu kehren/
vnd dem Berg-Herrn/oder Bergmaister vom jedem Haupt zwey
vnd dreyssig Pfenning/ K fey im Sommer oder imWinter,

xxxn.
Item ob sich einer nicht wolt pfänden lassen / vnd ihme das frä-

ventlich wehren oder wehret/ der ist fällig drey Marck-Pfenning.
XXXI!!.

Item welcher einem einen Peltzer oder Obst. Baum nimbt / ab-
hacket/ oder dorrt / derist fällig drey Marck-Pfennig/vnd den
Peltzer wider zu erstatten.

XXXIV.
Ztem welcher einem sein Heu / Holtz im Berg-Recht abschlaget/

von jedem Stamm zwey vnd stbentzig Pfenning / vnd ihm sovt! hin-
widerzu erstatten/ oder kehren/ nach Erkantnuß der Berg-Genossen.

XXXV.
Item wann einer einen Stecken stillet/auch einMarck-Pfenning/

vnd dem sodie Stecken gewesen / zweyfach wider zu erstatten/ vnd
zu zahlen. xxxvi.
Item welcher einem einbricht in die Preß oder in Keller / vndmit

Frävel aufihn schläget/der soll am Leib vnd Gut gestraffet werden.
XXXVII.

Item schlägt oder überlaufft einer den andern / vnd zeucht ibm
Schaden zu im Berg-Recht/ auch bey sünff Marck-Pfenning/ vnd
dem sein Schaden wtderkehren.

XXXVI!!.
Item welcher dem andern sein Erdreich aufhebet / vnd zuWild--

gail in seinemWeingarten weckträgt oder führe / der ist fällig zwey
vnd stbentzig Pfenning/ vnd dem sein Erdreich wider zu bezahlen.

XXXIX.
Item welcher Pigmarckt außhauet/ oder den gemeinen Weeg zu

nahend haut/oder vernicht/die Buß fünff Marck-Pfenning / vnd
was an dem Weeg gebrech/ denselben schuldig widerumb zu machen.

X!..
Item wer einem sein Weinbeer/ oder allerlei) Obst wie eS genannt

ist/ stillet/der ist fällig vier Schilling Pfenning/oder einOhr abzu¬
schneiden/ vnd dem andern seinen Schaden abzulegen.

Xl,l.
Item wann einer ein Weingarten verkaufft/ vnd nimbt vmb die

Schuld-Bürgen/erhältihmdieFristnicht/vnd gehethtn/ vnd vn-
terwindt sich ohn sein vnd deß BergmaisterWillen/deßWeingartm

' mit



mit Fravel/ so soll der Bergmeister den der den Weingarten ver-
kauffr hat/wider einantworten/ vnd ob er etwas darzu gearbeitet
hatte / die soll er verlohren haben / vnd darnach dem Bergmaifter
völlig sein 5. Marck-Psenning/ vmb daß ei sich deß Gerichts vnter-
wundenhat. Xd.1l.
Itemwer mit Absengen Weingarten / Gehäger/ oderHayholtz

vernicht^ deristfallig zehenMarck-Pfenning/ vnd den andern sein
Schaden wider zukehren.

Xl.Hl.
Item wer mit Fravel einem ein Weinstock abschlagt / oder ab-

hackt/derist fälligsechtzig Pfenning/ vnd dem andern sein Wein¬
stock wider Mehren»

X1.1V.
Item ein Berg - Herr solle einem jeden Erben aufsein Gerechtig¬

keit so ihm ancrstorben ist leyhen/was er ihm vonRecht daran zuver-
leyhen hat/ vnd wann er das Erb drey Stund/ in Beywesen zwey-
er Berg-Genossen an ihme erfordert/ das wissentlich tst / vnd will
ihm darüber nicht leyhen/ so mag dann derErbdeß Lands-Fürsten
Kellermaistcrdarumben besuchen/ der soll dem Berg-Herrn schrei¬
ben vnd befehlen/daß er den Bergholden auf sein Gerechtigkeit/ in
14. Tagen verleyhen/wo aber der Berg-Herr daffelbige nicht schul¬
dig zu seyn vermeynt/ so soll er doch in den bemeldken 14. Tägen die
Berg-Genossen nidersetzen/ vnd erkennen lassen/thäte er das nicht/ so
soll alsdann deß Landsfürsten Kellermeister ihne solche Erb aufsein
Gerechtigkeit verleyhen/vnd ihne darzu zu Recht schermen / vnver-
greiffltch dem Berg-Herrn an seinem Grund-Zmß und Berg-Recht.

ItemwelcherWeingart vndGrund imBerg-Recht gelegen Jahr
vnd Tag vnversprochen/ bey einem der inner Lands wohnhafft ist/in
Rutz vnd Gwer gesessen ist, mag er daö bezeugen/als recht ist/ der hat
sein Gwer wie Berg-Rechts Recht ersessen / vnd soll füran vn-
gerucktbleiben/ außgenomenvnvogtbare Kinder/ die nicht Vor¬
munderoder Gerhaben haben/dann soll erbtßzusechzehen Jahren
zu versuchen bevorstehen. X d. V l.

Item so einem ein Holtz bey einemWeingarten zunahend stehet/
dardurch denWeingarten Schaden beschehe / soll dasselbe durch die
Berg-Genossen besichtigetwerden" befindet es sich alsdann/ daß es
ihm zu nahend stehet / oder zu nachthci! käme / so soll dasselbe nach
Erkantnuß der Berg-Genossen abgestellet werden.

Xl.V!l.
ItemGehäqer vndRain zu raumen / bey vnd zwischen derWein-

Karten/so sollen beyde Anreiner mit einander außreuthen / vnd
ob



ob sie sich nicht vergleichen/soll esnachCrkantnußderBerggenos-
senbercvehen. X^VIH.

Item in allenBüssen/Fällen/ vndWandeln/ wie vorangezeigt
ist / soll einem jeden Berg-Suppan oder Bergmaister/von jedem
Fall oderBuß/ so Berg-Herrn verfallen/ zwölff Pfenning vmd sein
Mühe / daß er die demBerg-Herrn einbrmgt/ geben werden/ oder
bleiben. Xk.IX.

möcht zustünde/ vndincimMonatvon deßBrrg-Hcrrn Händen /
odkkeinemandern-demerSdrfilchknilemMna/deri»Hmnfäliig/ vmMarckPfenniog ^^ VeristdemBttg-

Item so ein Weingarten oder ander Crb / in Bergrechten fall
gesetzt wird / so soll der Berg Hw für all andere mit dem Kauft an-
genöth werden/doch daß der Berg-Herr solchen Weingarten in dem
Werth / wie der Verkauffer denselben einem andern geben möchte/
annehm/ vnd ihn darwidermcht beschwer/ woaber der Berg Herr
den nicht kauften wolk/ alsdann soll der nechste Freund/ damitan-
genöth / vnd wo derselbe auch nicht kauftet / soll der nechst Anrain
damitangenöth/ vnd wo derselbeauchnicht kauftet/alsdannmag
er solchen Weingarten oder Erb verkauften / wem er will.

I.I.
Item es wird auchmit dem zeitlichen Lesen grosser Mißbrauch

gehalten / dardurch dem Baumann / Berg-Herrn / vndZechent-
Herrn schlechter Most wird / daß alldieweil mag man dieWembeer
ohn Nachtheil stehen lassen / daß keiner ohn Erlaubnuß deß Berg-
Herrn oder BergrichterS nicht leß/ vndob es die Nothdurffter-
fordert/daßmangeschworneBauleutvndBerqqenossenzubestchren
vnd zu erlauben / das Lesen setzte / dardurch besser Wern / vnd desto
eher äusser Lands verkauften möge,

I.H.
Item es soll auch allen Cagwerckern in allenWeingart-Bür¬

gen/ neben vnd oberhalb Mureck/ vor Pfingsten / ein Tag geben
werden zehen Pfenning / was aber vnter Mureck hinab ist / soll ei¬
nem ein Lag zwölff Pfenning geben werden.

l.Ul.
HabenWir angesehen ihr vnterthänig fleissig Bitten / vnd ihnen

dardurch/vnd auß sondern Gnaden berührts Bergrecht-Büchel/
gnädiglich conlirmirr vnd bestettet. ^onßrmiren vnd bestellen
Ihnen das auch wissentlich/ in Krafft diß Brieffs / was Wik von
Recht vnd Gnaden wegen daran bestellen sollen oder mögen / also

daß



daß angezeigteö Bergrecht Büchel / in allen seinenPunkten /Mi¬
tteln/ Meynungen/Inhaltungen / vnd Begreiffungen/gantzlichen
gehalten/ vollzogen / vnd demselben gelebt werden / auch obbemeld-
te vnser Landschafft in vnd äusser Rechten / darnach handlen/vnd
sich desselben qeruhlich gebrauchen sollen vnd mögen. Und gebie¬
ten darauff N. allen vnd jeden Prcelaten Graffen / Freyen / Her-
ren/Rittern vndKnechten/Lands- Hauptleuthen/Verweftrn/Vitzs
domben/Pflegern/Ambtleuthen/ Landrichtern/ Burgermaistern/
Richtern/Rachen/Burgern /Gemainden vnd sonst allen andern
Unfern Ambtleuthen / Unterthancn / vnd Getreuen / gegenwärti¬
gen vnd künfftigen / ernstlich vnd wöllen / daß ihr obberührte Unser
Landschafft bey bemeldtem Bergrecht - Büche! / vnd Unser Oontir-
warion vnd Bcstettigung gäntzlichen bleiben lasset / auch von vn-
sertwegen darbey Handhabet / schützet vnd schürmet/ daß sie solch
Bergrecht- Büche! gcruhlich halten vnd gebrauchen mögen / vnd
hierwider nicht thun/ noch deß Jemands andern zu thun gestattet.
DasmeynenWir ernstlich vngefährlich/doch alles auffUnser/U nse-
rer Erben vnd NachkommenMertzogen in SteyerWillen vndWol-
gefallcn / dassclb Bergrecht-Büchel nach Gelegenheit zu mehren vnd
mindern / oder gar auffzuheben. Mit Urkund diß LibelS/ mit Un-
serm Königlichen anhangenden Jnsigel verfertigetGeben in Unser
StadtWienn/am neunten Tag deßMonats Februarij/ nach Lhri-
stivnserö lieben HErrn Geburt/ im Fünffzehenhundertvnd Drey
vnd Viertzigtsten/ UnsererReiche deß Römischen im dreyzehenden /
vnd der andern im Sibenzehenden Jahren.

voinini
in Loniilio.

A- W. Puechaim Freyherr/
Ver: Statthatterambts-

M- B- V- Leopoldstorff/
Lantzler.

Sigmundt Freyherr zu
Herberstain.

J. A. Landau.
B. Khuen a Belastj.

Mts. H» Reytter-

EndeW BkMcht.Büchels.



LS. Nmr
Köbl. Oandschaft
desHerzogtumsSteyer/
gchen allen / und jeden denen

gegenwärtig Unser osten Oeneml fürkommt zu
vernehmen: Nachdeme uns nicht ohne Be¬
fremdung/ von denen jenigen Eigentümern / so
in dijem Land Steycr gewisse Tätz« oder Za-
pftn-MaßGezürkvonIhro Kayser!, ^iajest. ^Eperkauste Tay oh,
unfern Allergnädigsten Herrn und Land, Für- Beleauna Eu»iktgm
sten frey / und ohne einzig anjetzo, oder künftige
Belegung- erkauffetmit sonderbarer Beschwer
für - und angebracht worden.

WLenemlLch ungeacht/ undhmdanngesetzt
allerhöchst gedacht Ihrer Kays. Majestät / als
auch der in unseren Namen öfter ausgegangener
ganz gemessener ernstlicher QenerMn/ die ge¬
horsame Raich . auch Einbringung der hinter¬
stelligen/ und noch täglich fallenden Zapfen-
Maß Anlaß betreffend; Gleichwo! ihrer vilder
gemachten/und insgemein üutuirtcn gebührli¬
chen Ordnung sich nicht allein nicht gemäß/ und
gehorsam verhalten/ sondern auch mit abscheu¬
lichen GottSlästern allerley verkleinerlichen und
schimpflichen Reden/ und noch darzu mit un¬
gebührlichen Frohen/ und thatlichen Angrif der
Zapfen, Maß Eigentümern/ und ihrer Ge-
föll Einnehmer/in vil Weeg sich ganz ungebühr¬
lich/und strafmäsiig verhalten / an deme uner-
sättigt / weiter zu fahren die Eigenthumer/der¬
selben Bestand- Leut / oder deren Geföll Einneh¬
mer/ dahin und solchergestalt / mit allerhand
unzimlichen Findtlen/ und Trutz dringen/ daß
sie die Gebührnuß/ gar nicht von allerley ausge-
leukgebten Getränk entrichten wollen/ wie dann
ein jeder seines Gefallens den Tätz bezahlen/und
ihme selbst Ordnung machen / einer von einem
Gtärtin Wein vier Emer entrichten/ und ibme
darneben / wann er ein sechs - oder siben Stär,
ttn heimlmnget.

Ungehorsam und Ken!-
ee»2 wider die üstuirke
Latz - Ordnung mit
Trohe/ auch thätlichen
Angriffen/undVerwri-
gerung desselben / mit¬
tels allerhand heimli¬
chen Findteu/ und Ma-
chung gleichsam igenee
Lätz> Ordnung / von
ein Stärtin vier Emee
zu vertätzen-



Aus;«, zur Füll ,1« ZmFüll ein halben/ der andere einen ganzes
bald,«? iin ganik« Stärtin daizu ausziehen will / so seynd auch
Stäikms auf S. »d» 7- rrijchxWürth/ und Gastschaft'- Halter / die ein gc<
Stärliu. ,wgen und lchlechkcnWein am Zapfen/darneben

abcrein zweenguteSkärtin Wein auögebea.

Haben die DällischeWein/undBrandwein
' I

che Unordnung bey dcn Biäbräuern befindet,
daß sie das Bier heimlicher Weis aufs Gey,
und in alle Thäller liffern / nur daß kein GesM im
Tätzsoll kommen; ferner thun auch ttltche auS
den Kellern ihre Wein heimlich bringen /
Schein der Gastcrcyen, und anderer Zusamen-
kunften bcy einander bleiben, die Wein selbst
austtinken / Sam- Väß! / und Emer- weis / auf
dle Versprechen / Hochzeiten, Leykauf/Lad-
schasken/ Gfatterschafttn/ und Begangnußen,
wie alles Namen haben mag / nicht zu ein/
zwey, drcp, oder vier/sondern acht, Zehen/
zwanzig / und drcysirg Emer an sich ziehen.

untttschidliche heim!k- heimlich in Lämmern / desgleichen sich em lvl-
che Vortbeiluvd Werg - -- - .'
die Tätz-Gcsöll zu ent¬
gehen mtt Verlockung
Ver Walkischen Wein/
u. B randwkin inCam-
mern, Verschickung
Bier/ und Weins /
Scm Vaßl/undLmer-
weis zu Versprechen/
Hochzeiten / Gesatter-
schaiten/ und allerband
Zusammenkünften / un-
term Schein der Gastr-
revungen.

Weigerung des TätzeS
wegen nicht öffentlicher
Leuchqebung/ mehrere
Vorenthaltung aus ei»
gene Speis/als man
bedarf-

Leukqebung ohne Zek-
ger/Widersetzung in die
Keller gehen/ und viüti-
ren zu lassen/auch von
Land- Leuten in ihren
Hausern,

Und weil sie nicht öffentlich ausgeleukgebt,
die schuldig gebührliche doppelte Zapfen-Maß
davon zu reichen, sich verwidern; Ebnermafi
ftn daß ihr vil auf chr eigene Speis / ihnen meh-
res weder sie bedärfen bevor halten.

Darzu ohne Zeiger oftmals Wem umK
Geld ausgeben / neben dem / die Eigentümer,
oder deren Befehlshaber, in ihre Keller zu gehen,
und vitmren zu lassen / sich fitzen / und welches
doch gar unlöblich, und unadelich / und keines¬
wegs gut zu heissen/wol auch Land-Leut M ih»
ren HäusernWein von Zapfen hiugeben.

Weigerung Tätz- Ge. Item den Bauern-Hochzeiten / und andere
bühr/vou Aushültung schimpfliche I'rEncionen aushalten / und die
Bauern. Hochzeiten / Leistung der Tatz- Gebühr / von ein und andern
rrnv anderen?raÄ3tio- ^h^nd Vorbehalte»/welches nicht wenigervon
Ä-°uals G«Mch" n. den Gristlichen hin und wider deschihk.

covttLdiuiäs- Bege« Ihr etliche wohl mit mehr
urne



umgehen/ als baßsie ein Startin zween anzä-
pfen/ein Emcranderhalb/ und den wenigem
Thcil daraus schenken/ geben für/ sie wollen
nicht aus und fortgehen/ schlagen/und füllen sie
entweder wiederum zu/oder verkauffenSAHren
weis auf den Gey: Andere aber unter dem
Schein ihrer Weiber Kindelbett/ item Kind¬
malen/ Aderlaß/und andere Gesellschaften/
lausten zu grösser» und kleinern Vaßlein/ziehen
die Nachbarn zu sich/ und trinken dieselbenWein
auch in Hausern aus.

in Schenkung waSwe,
nigen von ungezäpste«
ein vn) andern Stär-
tins/ und wider Anfül¬
lung desselben aus Vor«
wand der nicht Abse¬
tzung mit Verkauffung
fodann Emer und Uh¬
ren weis / oder in Lr-
kauffung groß und klei¬
nen Näßlen/unter aller¬
hand Prcetexten / und
-Austrinkung desselben
mit Gesellschaften.

Item obwolcn auch die Herren Dischöffe / ,
Prälaten / und sonsten all andere Geistliche
Personen durchqehend / niemanden ausgenom- i-u-g-bung o» „bam
men von allen ihren selbst erbauend-oder erkauf- tenund erkauften Wei¬
ten Weinen / wann solche ausgeben werden/ den / vvm Las nicvrbe-
Tatz/ wie die andern zu bezahlen schuldig/und
dessen Mlt nichtm befreyk.

thei^ zumalcn aber die Pfarrer, Vicari Ge. v-^G-UchN °°y
sell-Pnester/Kaplan/bey demKinderttausten/ Tauffung der Mdern/
Kirchtägen/Begangnuffen/ Bruderschaften/ Kirchweyhen/Bruder.
Kirchweyhen / vil Wein (sie haben es nun selbst Lasten / und Kirchtä-
crbauet/oder erkauft) nach der Zapfen, Maß
ausgeben thun / und vermeinen auch der Tas
Erlegung dcfreyt zu seyn.

Wetter sich vil unterstehen / wann sich ein ge¬
ringen- schätziger Handel / es sey ln einenMark /
Dorf/ oder aber ausdem Gey begibt / den Wein
aufdiealte Maß / oder Emer-weis zu verkauft
fen / und der schuldigen Cätz-Reichnng darvon
sich zu weigern/ und wann der Eigentümer/oder
besten Bestand-Mann zu einem Würth/ oder
Leutgeb kommt / mit ihme ein ordentliche Ab-
raittung ZU treffen / sie sich anmasten / zwanzig/ Weigerung des TLyeS
dreyßig/oder gar vierzig Emer für ihren Crunk von Verkauffung der
auszuziehen / und wann schon eine Abratttung Wein auf die alte Maß/
beschiht/ so folget demnach die Bezahlung nicht Emer- weis,
hernach; Daß die ermeldten Eigent.umer /
und deren Bestand-Leut/erst die Herrschaft
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Mißfallen der Land- ten undObrigkeiten nachreisen/und mit Klag/
schalt ob allzugrossen nicht ohne sondern ihnen auflauffenden Unkos
TMNb°.^v°!k-d?-n" li-n / und darunter mit Leibs- Gefahr fürgehen
d«r V-raittuna , Dtf- müssen / und doch keine schleunige Ausrichtung
t-mung d«Bezahlung dey denselben Obrigkeiten noch Handhabung
Verursachung der Kla- bekommen / und erlangen mögen; wie dannM-
grn nicht ohne Unkosten derlich in Stadt / und Markten' schlechte / und
und Lebens» Gefahr/ zuhkisten kein Lxccmion, und da schon Aus--
ü»dLr?c?tt°nÄs"dm richtung beschihe/ermelte Bestand - Leut nur
ObljEk",,» ° zumal-n nur mit schlechter Fahrnuß/ oder Hausern/ und
Städte und Märkten/- dieselben dermassen so hoch geschaht/ daß nicht
in allzuhvcher Vor und möglich ist sie darum hinzubringen / auf-und ums
AnlchlagungdeneMo- gezogen/uud unbillich beschwert werden/ an
und Immobtlten. welchem allen eine Löbliche Landschaft ein Ho¬

ches Mißfallen thut tragen.

Ermahnung aus emge-
räumt habender Voll,
macht/von Wein und
andern Trank/die Ge¬
bühr zu zahlen/und fü-
rohia aller Cantraban-
trn sich zu enthalten-

Dahero auch auf ernstliche Abstellung sol¬
cher/und anderer Ungebühr bedacht zuseyn/
groß Ursach hat/ und ist dem allen nach in Kraft
Ihrer Röm.Kays.Majestat rc. durch ernstttche
gemesseneOeneralien von Hof aus mehrmalen
pudlicirter Ordnung / und einer Löbl. Land¬
schaft dits Orts eingeraumttn Vollmacht und
Gewalts/ unser ernstlicher Befehl an all und
jede/sie seynd/ wer sicwoven/niemand hminn
ausgeschlossen / so dergleichen/ oder andere don-
trabanäa, die man nicht zu zehren weiß/ im Aus-
leutgebcn ihrer selbst erbaut-oder erkauften Wein
und anderer Getränk / bishero getrieben/ und
geübet/ und mir disem Oencrul ersuchet werden/
daß sie dessen allen hinfüro nicht allein gänzlich
sich enthalten / die Gebühr/so sie von ihren vor
der Zeit ausgclcutgebten / oder in ander Weeg
hmgegebenen Weinen/ und andern zu thun
schuldig/ undkünftiz noch schuldig werden.

VonReichung der dop¬
pelten Zapfenmaß / die
Bergwerk/Glashütten
und welche denen Arbei¬
tern Wein anstatt baa-
ren Gelds z» raitrn
Nicht befreyet / fondern
der Stärtin jedes Ge-

Denen Zapfen-Maß-Eigentümern dersel¬
ben Bestand-Leuten / oder bestellten Dienern/
Einnehmern / undAfter-Bestand Leuten ohne
Weigerung erstatten/und hinfüro in Reichung
derbemeldten doppelten Zapfen--Maß-Ge-
föll davon auch die Bergwerk/ und sonderlich
die Glashütten von dem daselbst etwo ausschen-

keten



keterr Getränk / noch diejenigen / welche auf al,
terhand Verdingnuffen denen Arbei ern den
Wern Viertclwcis dargeben/jund anstattpar
Geto Matten/ des TätzeS nicht befreyet seyn
sollen / sondern uach Gestatt der hievor ausge¬
gangenen Qenerat, als ein Startin Wein zu
fünf Ewer über Abzug des halben Emer/ für
Füll und Gleger/ die übrigen fünf halben E/
mcr verlaßen / oder aber die Wein visiren las-
jen / nicht weniger die Bierbrauer dasBier/ wo
siedasicldtg hingeben/ansagen/und davon den
gedüh' lichen Gehorsam zu leisten / und in Sum¬
ma alles Gelrank.

trankS über Abzug ei¬
nes halben Emers für
Füll/ und Gleger mit
vier ein halben Emer
zu vertätzrn stve-

AlsWein/ Malvasier/ Muscatel/ Wölfisch Ansagung allerhand
Wein/Brandwein/Mött/Bier/Obst-Most/ Sorten Getränks vor
und wie die genennct/ und nach derMaß hin- Löschen-
geben werden > ehe sie angezäpst / oder gar aus- b-yD«r'
geichenkt / mehr gedachten Eigentümern / deren Gew-iks. Erth-ilnn,
BestandLeuten/oder ihren geordneten Perso- sowcl o» Orbmari als
ncn / zu jederzeit bey Verkiehrung derselben / zu- Neben-Keller zu visiti-
vor anzujaqen/ vamit die gevistret/ und beschrte- ren.
ben/auch folgends die Gebühr desto richtiger/
und gewifferdavon gereicht werden möge/ schul¬
dig seyn sollen/wie dann bemeldten Tätz-Herrn/
oder Bestand-Leuten/und Einnehmern hiemit
Gewalt gegeben wird/nicht allein dieOrclirE
Keller/ woraus sonsten gemeiniglich der Wem
verleutgebet wird/ sondern auch die Neben-Kel¬
ler zu visttiren: dann und zum Fall aber etwan
einer weniger / als vorgcschriebcner ?ax auswei¬
set/ abforc erte/ solches jedoch denen anderen Za¬
pfen-Maß,Eigentümern an ihrer habenden Ge¬
rechtigkeit nichts xrLjucliciren solte.

Und dieweil auch hievor aus hoch bewegli¬
chen Ursachen/ das hoch strafmässig Brandwein
brennen aus dem lieben Gctreid.

WenigerTätz-Gebühr-
Abforderung soll ander?
Eigentümern nichts
vrXjuäiLiren«
Verbott des Brand-

mein brennens aus Gr-
trrid sowol/ alS

Ztem die Einfuhr alles fremden Brand- Der Einfuhr alles frem-
weins durch ernstliche OeuerMn verbotten. den Brandwrms.

Will ein Löbl.Landschaft/ als bero die ju- WiderhollungdesVer-
Az bottS von einer Löbl.



Zicawr, und Disposition in ZapfenMaß-Sas
chen bey Vergebung des Tätzes verbuchen/und
allergnädigst gelassen worden.

Solches Verbote mit sondern Eifer / und
gänzlicher Frey-und Pretßstellung derselben hie-
mit wiederholt.

Fürnemlich aber seye allen and jeden Geist
und Weltlichen Herrschaften / Gerichten/ und
Obrigkeiten Hits Herzogtums Steyer/ wer
die immer seynd/ in Namen/und anstatt Ihrer
Röm. Kays. Majest. alles Ernsts aufttteget/
und von uns ernstlich begehret/daß sie ein jede

„ geistliche / oder weltliche Herrschaft / Obrig-
Mb Emsts zu halten. Ajt/ oder Landgericht/und Burg-Fried keine

ausgeschlossen/sowol ob denen dttS OrtS hie¬
vor ausgegangcaen Oeneraüen / als disem aus
Noch / und getrungentlichen erfrischten ernstli¬
chen welches zu drcy unterschiedlich,
malen an denen Zanzlen verlesen/und verkün¬
det/ sodann auch zu männigliches noch mehrer
Wissenschaft öffentlich publiciret/und gehöri¬
ger Orten aK^ret werden solle / alles höchsten
möglichsten und treuesten Fleiß handhaben.

Landschaft habender Zu-
äicawr Wege in Zapfen-
Maß-Sache/mit gänz«
lichtr Preyß. Stellung
verleiden.

Auferlegung allen und
jeden geist- und weltli¬
chen Herrschaften/Ob¬
rigkeiten/ Land-Gerich¬
ten / und Burgfriden/
jn Namen/und anstatt
derNöm.Kavserl.Ma'
jestak ob disem Mandat

Auf sürkommende Be¬
schwer wider Ungehor¬
sam/ und Mutwillen/
Ausrichtung/Schutz/
und Sicherheit zu ver¬
schaffen-

Die Beschwernuß mit
der Bezahlung über 14.
Läge nicht aufzuhalten

Gleichfalls auf obberührter Eigentümer
deren Bestand-Leut/ ihrer Diener/ oder Af¬
ter- Bestand - Leut sürkommende Beschwerun¬
gen / dermassen gute/ schleunige/ ernstliche Aus¬
richtung / Schutz und Sicherheit wider die
Mutwillen / und Ungehorsamen/allenthalben
würklich thun / und verschaffen / damit sie all-
wegen aus ihr fürgebrachte Klage/ über vier¬
zehen Tage mit der Bezahlung nicht aufgezo¬
gen/ auch der zuvor ausgegangen OenerMn
nach die Erfahrnuß/ oder Häuser um halbenFahrnuß/und Häuser __

üickt Werth/ darunter die Ablösung auf sechs Wo-
Uchdi-AbW »7 unddrey Täge bevor gelassen/ und nicht
stiben aus 6. Woch-U/ Höher geschähet / und discr hievor zu gleicher
LägebeuarWichen- Weis ttatuirken/ und publicikten Ordnung

auch hinfüran würklich nachgelebet werde» solle.
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Zits ost einer ein Martin Dein / oder ande- Vcy Auiehuung eines
res Getränks aufgethan/ und ausschenket / daß anderen Etältins/voe
die Gebühr davon alsbald bezahlt/ wie sonst; Abzahlung des ausge-
im widrigen da solches nicht beschah/und einer d?/^nvenaänziickm
hierüber den andern Stärtin aufzuthun sichun- verfallen / und allo zu
terstehen wurde / ehe er den ersten Martin Wein verstehen von einem ans
b zahlet/derselbe andere Märtin ihme Bestand- den anderen»
Mann gänzlich solle verfallen seyn/ und also
von einen auf den andern MartinWein/ so aus-
geleuigebet wird/ zu verstehen.

Wann auch einer oder der andere Würth
mit obbegriffenen und Verschwur-
zung/ daß sie die Lägl Wallrsch-oder Brand-
Wein in die Cammer / oder andere Oerter ver¬
steckten/ und dieselben nicht ansagen / oder be¬
schreiben lassen / befunden / und betretten wur¬
den / weil solches mehr als ein ist /
nicht allein die Lägl / Säm / oder Dassel / so sie
verschwärzen > sondern auch so vi! zur Straf/
und einem anderen zum Abscheu / den Eigen¬
tümer/ oder dessen Bestand, Mann sollen ver^
fallen seyn.

BeyBetrettungdermit
angejagten Lag len/
Sam / und Väillen/
leye nit allein daS Vers
schwärzte / sondern auch
sooil zur Straf verfal¬
len.

Im Fall es aber durch solche Obrigkeit/ Herr- Ben nicht verschaffen-
schast/oder Land,Gericht nicht besdehe/und de- der Ausrichtung / Hube
nen Herren Verordneten dasselbe zugeschrieben/ dieLöv verordnekeGtell
oder sonst zu wissen gemacht wurde/ so solle als-
bald gegen ihnen selbst nm der angeordneten «m / und die Ausstände
Pfandtung verfahren/und die Ausstände bey damit einzubringrn«
ihnen/ ohne einiges Verschonen emgebracht
werden.

Und demnach schließlich vorkommet / daß
denjenigen / so neben der Zapfen-Maß die vor-
hcro einer Löbl. Landschaft/oder dero Bestand-
Leuten eingegangene Ausschläg verkauft wor¬
den/ von denen Landgerichts-nnd Gurgfridö-
Herren / ihr Maut- oder Aufschlags, Cafe!/ wie
es sonst vor Visen gebrauchig gewesen / auszu-
hengen nicht gestattet werden will.

Also werden all diejenigen Landgerichts- Ersuchen an ble Lanv-
und Burgfrids-Herrschastrn hiennt ersucht / be- Gerichts - und Burg«
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frids-yerren/jeniaen sagten Aufschlägs-Eigentümern auf vorher»
fürgehende Begrüssung / welche sie gehörigen

Mg/g^M'ifschiÄ ernzuwenden wissen werden/in ihrer )uri8-
vNuttLdlk^ cli^ondie bemeldtenAufschlags-Taffel/aller-
gehöng erngkwenteBe- massen es vor drsen zur Zett einer Löbl. Land-
grüffung die Mauks- schäft Inhabung der Zapfen»Maßbeschehen/
und Aufschlags - Ta- ausstecken zu lassen/wie nun solches denen ange¬
li/ undpr^uckc^Uch regte« Landgerichts - und Durgfrids, Herr-
rechti^ke ttn dem La?v'- schäften an ihren Recht undGerechtigkeiten am
tags - Schluß gemäß / geringsten nachtheilig/ oder prLjuchcrrliÄ ftnn
aushenken zu lassen/ solle / alles und jedes vermög Land - Tags-
und vor Schaden sich Schluß/dämmen sich dann jedermänniglich vor
zu hüten. Schaden zu hüten/unddarnach Zu richten wird

wissen.

Zu Urkund dessen / haben im NamenWer
Röm. Kayseri. Majestät/und einer allgemei¬
nen Löbl. Landschaft wegen. Wir Lands-
Haubtmann / LandS-Vitztum /Amts-Presi¬
dent / un d Verordnete. Unsere Amts Bett-
schaftcn hiefür gedruckt. Geben zu Grätz/
rm Land,Tagden zi.^nuarü 1650.

(Q8.) (N.8.) (Q8.) (l/-8.) (N.8.) (N.8.)
<e.-8.)


